






























































Seite 32 Feuerwehr

Bericht des Gemeinde- 
feuerwehrkommandanten

Sehr geehrte 
GemeindebürgerInnen, 
liebe Jugend!

FIT IN DER FEUERWEHR! 
Dieser Leitspruch ist ein wichtiger Fak-
tor in unserem Feuerwehrwesen. Die 
Frage stellt sich dabei, geschätzte Be-
völkerung, ob die Kameraden unserer 
sechs Feuerwehren dies auch sind? Ich 
kann dazu eine beruhigende Feststel-
lung tätigen. Ja wir sind es. Dies wurde 
bei unseren zwei ÖFAST Übungen be-
stätigt. Alle Atemschutzkameraden ha-
ben diese Übungen mit Bravour vorge-
zeigt. Diese ÖFAST Übung ist seit einem 
Jahr ein fester Bestandteil im Atem-
schutz, um die körperlichen Belastun-
gen eines Trägers noch besser zu evalu-
ieren. Natürlich gibt es weiterhin die 
medizinische Untersuchung bei einem 
Arzt. Nur das Intervall wurde vergrößert. 
Nicht nur dieses wichtige Thema wurde 
beübt. Es gab auch Begehungen im 
AVS-Pflegeheim, im Bildungszentrum 
und bei der AWP-Pumpstation in Vor-
derberg. Um die Einsatzbereitschaft und 
die Kameradschaft mit den benachbar-
ten Feuerwehren zu stärken, gab es 
auch Gemeinschaftsübungen mit den 
Feuerwehren der Gemeinden Nötsch, 

Feistritz/Gail und Hermagor sowie mit  
der FF Kreuzen. Dabei wurde besonders 
auf das Zusammenarbeiten bei einem 
Einsatz geachtet. 
Wichtig für uns Feuerwehren war es 
auch, für die Einsatzorte AVS-Pflege-
heim und AWP-Pumpstation einen Son-
derplan für die Alarmierung zu erstellen. 
Aufgrund der neuen Alarmierung wäre 
bei B1 nur eine Feuerwehr für den Ein-
satz alarmiert worden. Um jedoch bei 
jeder Tages- und Nachtzeit den Einsatz 
schnell bewältigen zu können, wurde 
dies auf unseren Wunsch auf drei Feuer-
wehren erhöht. Dies war bereits beim 
alten Alarmierungssystem der Fall und 
auf Grund unserer Erfahrungswerte für 
uns Kommandanten der Gemeinde St. 
Stefan unbedingt notwendig. Die Brand-
meldeanlage unseres Bildungszentrums 
in St. Stefan ist nicht zur LAWZ aufge-
schaltet. Daher muss der Einsatzleiter 
vor Ort bei einem Ereignis selbstständig 
die Nachalarmierung durchführen. 
Ebenfalls neu ist die Sirenenprobe am 
Samstag. Diese wird nicht mehr durch 
die BAWZ, sondern durch die LAWZ 
ausgelöst. Die BAWZ wurde nicht abge-
schafft, sondern modernisiert und hat 
jetzt andere Aufgaben zu erledigen.
Wenn wir schon bei der Modernisierung 
sind, möchte ich noch folgende Infor-
mationen berichten. Die neuen Techno-
logien spielen natürlich immer mehr in 
die Bewältigung der Einsätze mit ein. 
Seien es Elektroautos, Hybridautos oder 
PV-Anlagen. Um hier bei einem Scha-
densfall richtig vorgehen zu können, 
müssen wir uns mit Hilfe von Kursen 

und Schulungen dafür vorbereiten. Dies 
wird im Jahr 2020 einen wichtigen Be-
standteil bei unserem Übungsplan dar-
stellen. Wir müssen mit der Zeit gehen 
und für die Vielfalt der Einsätze gerüstet 
sein. Es gibt dafür auch ein breites 
Schulungsangebot an der Landesfeuer-
wehrschule von Kärnten. Daher meine 
Bitte an unsere Kameraden, dieses An-
gebot zu nützen. Im Jahr 2020 werden 
auch vermehrt e-learning Kurse ange-
boten. Dies hat den Vorteil, bequem die 
Kursunterlagen von zu Hause aus zu 
erlernen und nur für die Prüfung oder 
eventuelle praktische Übungen nach 
Klagenfurt fahren zu müssen. Dies er-
spart natürlich Kosten für die Gemeinde 
und Zeit. Weiters muss man nicht mehr 
so viel Urlaub für die Kurse verbrau-
chen. 
Apropos Urlaub nehmen und Feuer-
wehrkameraden als Arbeitnehmer. Hier 
gibt es intensive Verhandlungen mit der 
Regierung, um für Arbeitgeber im priva-
ten Dienst ein Bonussystem zu erstel-
len. Dies beinhaltet die Freistellung von 
Arbeitnehmern bei einem Groβ- 
schadensereignis. Definiert wurde die-
ses Groβschadensereignis folgend: Ein 
Einsatz mit mindestens 100 freiwilligen 
Helfern bei einer Mindestdauer von acht 
Stunden. Bis jetzt konnten dies nur Ar-
beitnehmer im öffentlichen Dienst wahr-
nehmen. Die genaue Gesetzesnovelle 
muss jedoch erst beschlossen werden. 
Die Verhandlungen sind jedoch auf ei-
nem guten Weg. Dabei soll der private 
Arbeitgeber bei einem Ereignis, wo der 
Arbeitnehmer zum Einsatz ausrücken 

Schulung durch LFK LBD Rudolf RobinÖFAST – Übung im Feuerwehrhaus St. Paul 
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Seite 35Zivilschutz

Sicherheit beim 
Online Shopping 
Gerade in der Vorweihnachtszeit  werden 
vermehrt Waren aller Art, egal ob Schuhe, 
Kleidung oder Elektronikartikel über das 
Internet gekauft. Spezielle Preissuchma-
schinen und günstige Online-Angebote 
machen das Shoppen im Internet immer 
attraktiver. Doch nicht immer entpuppt 
sich das Internet-Schnäppchen als tat-
sächlich günstiger Kauf. Es gibt einige 
Fake-Shops die mit sagenhaft-günstigen 
Schnäppchen werben, doch wenn man 
die Ware einmal bestellt und bezahlt hat, 
kommt sie dann meist nie zuhause an. 
Um ihnen Ärger und finanziellen Schaden 
zu ersparen, beachten sie die folgenden 
Hinweise.

Wie kann man sicher 
im Internet einkaufen? 
•	 Suchen Sie im Internet nach Kunden-

meinungen oder Rezension zum je-
weiligen Online-Shop 

•	 Vergleichen Sie das gewünschte Pro-
dukt in Preissuchmaschinen 

•	 Sind auf der Webseite des Shops die 
Angaben zu Impressum, Datenschutz-
erklärung und AGB enthalten?

•	 Wird die Telefonnummer, Adresse 
oder die E-Mail Adresse angegeben, 
um mit dem Shop in Kontakt treten zu 
können?

•	 Wird man auf das Widerrufsrecht/
Rückgaberecht hingewiesen? 

•	 Laut dem Fernabsatzgesetz können 
Sie innerhalb von 7 Werktagen ab Ver-
tragsabschluss bzw. ab Erhalt der 
Ware ohne Angabe von Gründen von 
Ihrem Kauf zurücktreten. Sollten Sie 
nicht auf das Widerrufsrecht hingewie-
sen werden, verlängert die Frist auf 
drei Monate 

•	 Das Fernabsatzgesetz gilt unter ande-
rem nicht für Zeitschriftenabos, ent-

siegelter Software, Spezial-Anferti-
gungen und bei Lieferungen, die sich 
nicht für den Rücktransport eignen 
sofern es nicht anders mit dem Anbie-
ter vereinbart wurde, muss der Konsu-
ment die Kosten für den Warenrück-
versand tragen. 

Welche Zahlungsarten werden Ange-
boten?  
•	 Achten Sie beim Bezahlen im Internet 

stets auf eine sichere und verschlüs-
selte Verbindung. Durch https:// am 
Anfang der Internetadressleiste er-
kennt man eine sichere Verbindung. 

•	 Wenn Sie mit Kreditkarte bezahlen 
achten Sie auf das gesicherte Kredit-
kartenzahlungsverfahren „MasterCard 
Secure Code“ bzw. „Verified by VISA“

•	 Versenden Sie niemals Bargeld als 
Briefsendung 

Beachten Sie die Versandkosten!
•	 Wie hoch sind die Versandkosten? 
•	 Fallen eventuell Nachnahmegebühren 

an?
•	 Beachten Sie unter Umständen den 

Zoll bzw. die Steuern, wenn Sie im 
Ausland bestellen.

Achten Sie auf das österreichische E-
Commerce Gütezeichen. Dadurch erken-
nen Sie sofort seriöse Onlineshops. Diese 
Shops haben strengere Auflagen zum 
Konsumentenschutz. 
Bei Versteigerungen im Internet gilt das 
Konsumentenschutzgesetz grundsätzlich 
nicht, daher gibt es auch kein Rücktritts-
recht. Die Gewährleistung fällt bei Auktio-
nen ebenfalls weg, wenn es sich bei dem 
Verkäufer um eine Privatperson und kei-
nen Händler handelt. 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.saferinternet.at oder 
www.arbeiterkammer.com

Christbaumbrände können 
vermieden werden
Die Weihnachtszeit ist leider auch die Zeit 
mit den meisten Zimmerbränden - verur-
sacht durch Christbäume, die vielfach 
durch Unachtsamkeit und Leichtsinn in 
Brand gesetzt werden. Das muss nicht 
sein!
Sicherheitstipps:
•	 Den Christbaum standsicher aufstel-

len. Ein Christbaumständer mit Was-

ser verhindert ein rascheres Austrock-
nen des Baumes und erhöht damit die 
Brandsicherheit. 

•	 Den Standort so wählen, dass genü-
gend Abstand zu leicht brennbaren 
Materialien (Vorhängen, Möbelstoffen) 
vorhanden ist. 

•	 Die Kerzen mit geeigneten Kerzenhal-
tern und einem Abstand von minde-
stens 20 Zentimetern zum nächsten 
Ast oder Dekorationsmaterial (Lamet-
ta, ...) anbringen. 

•	 Auf Sternspritzer verzichten. 
•	 Die Kerzen von oben nach unten und 

von hinten nach vorne anzünden, 
sonst besteht Gefahr, sich selbst an-
zuzünden. 

•	 Brennende Wachskerzen immer be-
aufsichtigen. Vorsicht bei Kindern. 
Haustiere fernhalten. Abgebrannte 
Kerzen rechtzeitig erneuern. 

•	 Für den Fall, dass etwas passiert, ei-
nen Handfeuerlöscher oder einen Kü-
bel mit Wasser griffbereit halten. 

•	 Und noch etwas - wenn die Äste be-
reits trocken sind, dann zünden Sie 
bitte die Kerzen nicht mehr an. Die 
ausgetrockneten Nadeln können 
durch einen Funken, eine herunter-
brennende Kerze ganz leicht entzün-
det werden und verbrennen dann ex-
plosionsartig. 

Sicherer Umgang mit 
Feuerwerkskörpern
Jedes Jahr fordert der unsachgemäße 
Umgang mit Feuerwerkskörpern bei Sil-
vesterfeiern zahlreiche Opfer mit schwer-
sten Verbrennungen und Verletzungen. 
Neben den gesetzlichen Auflagen für die 
Verwendung von Knallkörpern und 
Leuchtraketen, z.B. in Wohngebieten und 
in der Nähe von Krankenhäusern sollte 
man folgende Sicherheitshinweise unbe-
dingt beachten: 
•	 Keine Feuerwerkskörper selbst her-

stellen! 
•	 Feuerwerkskörper nicht in der Nähe 

von Öfen und Heizkörpern aufbewah-
ren! 

•	 Feuerwerkskörper niemals in Taschen 
von Kleidungsstücken aufbewahren! 

•	 Feuerwerkskörper grundsätzlich nur 
nach Gebrauchsanweisung verwen-
den! 

•	 Feuerwerkskörper niemals in Men-
schenmengen verwenden! 

•	 Beim Anzünden beachten: Bewe-
gungsrichtung des Streichholzes vom 
Körper weg! 

•	 Nach Anzünden eines Feuerwerkskör-
pers Sicherheitsabstand nehmen, 
nicht in den Händen halten! 

•	 Bei Brandverletzungen sofort mit kal-

Zivilschutz – Selbstschutztipps

Baltasar Mitterer, 
Leiter des SIZ St. Stefan/Gail 














